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Eintretens Kriterien 

Juristischen Personen werden Finanzhilfen gewährt, wenn sie zu zwei Dritteln im Eigentum 
natürlicher Personen sind, die nach der Strukturverbesserungsverordnung Finanzhilfen erhalten 
können. Diese natürlichen Personen verfügen über zwei Drittel der Stimmrechte und bei 
Kapitalgesellschaften zusätzlich über zwei Drittel des Kapitals. 

Mindestens 15% der anrechenbaren Kosten dürfen nicht mit öHentlichen Mitteln finanziert 
werden. ÖHentliche Mittel sind Beiträge des Bundes, der Kantone und Gemeinden sowie 
Investitionskredite. 

 

Gemeinschaftliche Massnahmen 

• Bau oder Erwerb auf dem freien Markt von Bauten, Anlagen oder Einrichtungen für die 
Verarbeitung, Lagerung oder Vermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte 
(Anlagen und Bauten zur Erzeugung von Produkten zur menschlichen Ernährung oder 
anderen menschlichen Zwecken, z.Bsp. Sennereien, Schlacht- und Metzgereibetriebe) 

• Sömmerungsbetriebe: Hirtenhütten, Alpställe und Räume und Einrichtungen für die 
Käsefabrikation, Melkstände 

• Gemeinschaftliche AnschaHung von Maschinen und Fahrzeuge 
• Bau oder Erwerb auf dem freien Markt von Bauten und Anlagen zur 

Biomassenverwertung (Holzschnitzelheizungen, Biogasanlagen) 
• Bodenverbesserungen (Baukredite zur Bevorschussung von Beiträgen für Meliorationen, 

Wegerschliessungen, Wasserversorgungen) 

 

Übersicht Pauschalen (Dokument deutsch) / (Documento italiano) 

 

https://www.lkg-gr.ch/images/Formulare/Uebersicht-Finanzhilfen.pdf
https://www.lkg-gr.ch/images/Formulare/Panoramica-aiuti-finanziari-edilizi.pdf

